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RS OGH 1997/10/15 10ObS192/97a
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.10.1997

Norm

B-VG Art10 Abs1 Z16

B-VG Art15 Abs1

Rechtssatz

Die Regelung der Rechtsstellung von Universitätsprofessoren (Universitätshochschulprofessoren) und ihrer Ansprüche

auch im Falle einer Emeritierung gehört ausschließlich zum "Dienstrecht der Bundesbediensteten" im Sinn des Art 10

Abs 1 Z 16 B-VG; für die Annahme einer Länderkompetenz nach Art 15 Abs 1 B-VG besteht kein Raum.
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